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Das Verbraucherinsolvenzverfahren steht allen natürlichen Personen offen, auch wenn diese eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hat.
Hierbei ist zu beachten, dass die Vermögensverhältnisse überschaubar sind. Dies bedeutet, dass der Schuldner zum Zeitpunkt der Antragstellung weniger als 20 Gläubiger hat.
Um das Verbraucherinsolvenzverfahren einzuleiten muss der Schuldner einen schriftlichen Antrag mit den entsprechenden Formularen bei dem für ihn zuständigen Amtsgericht stellen. Zusammen mit dem Antragsformular muss der Schuldner eine Bescheinigung darüber abgeben, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubiger über die Schuldenbereinigung auf Grundlage eines Plans innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolglos verlaufen ist. Außerdem muss er einen Antrag auf Restschuldbefreiung oder eine Erklärung über den Verzicht auf Restschuldbefreiung abgeben. Des Weiteren muss der Schuldner ein Vermögensverzeichnis, eine Vermögensübersicht, ein Gläubigerverzeichnis, eine Forderungsaufstellung und eine Erklärung über die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben vorlegen.
Sobald ein Eröffnungsanatrag mit Schuldenbereinigungsplan bei dem zuständigen Gericht eingeht wird ein neues Verfahren angelegt und dieses dem Richter vorgelegt. Die vom Schuldner eingereichten Verzeichnisse werden beim Insolvenzgericht zur Einsicht niedergelegt. 
Das Verfahren über den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ruht bis zur Entscheidung über den Schuldenbereinigungsplan. Dieser Zeitraum soll drei Monate nicht überschreiten. 
Das Insolvenzgericht stellt den Gläubigern den Schuldenbereinigungsplan sowie die Vermögensübersicht zu und fordert die Gläubiger zugleich auf, binnen einer Notfrist von einem Monat zu den oben genannten Verzeichnissen und zu dem Schuldenbereinigungsplan Stellung zu nehmen.
Geht binnen der Notfrist keine Stellungnahme eines Gläubigers bei Gericht ein, so gilt dies als Einverständnis mit dem Schuldenbereinigungsplan.
Wurden keine Einwendungen gegen den Schuldenbereinigungsplan erhoben oder wird die Zustimmung nach § 309 InsO ersetzt, so gilt der Schuldenbereinigungsplan als angenommen. Das Insolvenzgericht stellt dies durch Beschluss fest.
Der angenommene Schuldenbereinigungsplan hat die Wirkung eines Vergleichs im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.
Dem Schuldner und den Gläubigern werden eine Ausfertigung des Schuldenbereinigungsplans und des Beschlusses zugestellt.
Die Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und auf Erteilung von Restschuldbefreiung gelten dann als zurückgenommen.
